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   BETREFF  Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 

HIER  Vermittlung bei Anfrage "unveräußerliches Existenzminimum" [#12559] 
 

BEZUG  1. Mein Schreiben vom 13. Juni 2016 
2. Ihr Schreiben vom 13. Juni 2016 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Hohn-Bergerhoff, 

 

vorliegend kann ich nicht weiter für Sie vermittelnd tätig werden,  

 

Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes erfasst grundsätzlich alle amtlichen In-

formationen öffentlicher Stellen des Bundes. Ihre Anfrage bezieht sich nicht auf die 

Einsicht in Unterlagen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, vielmehr 

handelt es sich um ein allgemeines Informationsinteresse. Dieses wurde vom Minis-

terium zwischenzeitlich beantwortet. Soweit Sie Rückfragen zur Beantwortung ha-

ben, bitte ich diese unmittelbar an das Ministerium zu richten. 

 

Die Bundesbeauftragte dient als außergerichtliche Streitschlichtungsstelle. Voraus-

setzung der Anrufung ist, dass der Betroffene meint, in seinem Recht auf Informati-

onszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes verletzt worden zu 

sein. Dazu muss er in der Regel bereits einen Antrag auf Informationszugang bei der 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   
Besuchen Sie uns:  

Tag der Deutschen Einheit 
1. – 3. Oktober 2011 

in Bonn 
 

 

Herrn 

Michael Hohn-Bergerhoff 

 

m.hohn-

berger-

hoff.1.2tkng349w9@fragdenstaat.de 
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jeweiligen Behörde gestellt haben, den diese abgelehnt oder nicht fristgemäß beant-

wortet hat. Die Bundesbeauftragte geht im Rahmen ihrer Kontrollbefugnisse der Ein-

gabe nach und unterrichtet den Betroffenen über das Ergebnis. Auf mein o. g. 

Schreiben nehme ich insoweit Bezug. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Bohn 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


